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Zu Zeichen 277 Überholverbot für Kraftfahrzeuge über 3,5 t 
 
1   I.   Das Zeichen soll nur auf Straßen mit erheblichem und 
         schnellem Fahrverkehr angeordnet werden, wo der reibungslose 
         Verkehrsablauf dies erfordert. Das kommt z. B. an Steigungs- 
         und Gefällstrecken in Frage, auf denen Lastkraftwagen nicht 
         mehr zügig überholen können; dabei ist maßgeblich die Stärke 
         und Länge der Steigung oder des Gefälles; Berechnungen durch 
         Sachverständige empfehlen sich. 
 
 II.  Die Verwaltungsvorschriften zur Straßenverkehrs-Ordnung sehen       
bei Zeichen  277 (Überholverbot für Kraftfahrzeuge über 3,5 t) vor, dass 
bei Anordnung von Lkw-Überholverboten auf Autobahnen und 
         autobahnähnlich ausgebauten Straßen u.a. Folgendes 
         zu beachten ist: 
 
2           - Auf Autobahnen empfehlen sich LKW-Überholverbote an 
            unfallträchtigen Streckenabschnitten  
 
4           - Auf zweistreifigen Autobahnen können darüber hinaus 
            Überholverbote - auch z. B. auf längeren Strecken - in 
            Betracht kommen, wenn bei hohem Verkehrsaufkommen durch 
            häufiges Überholen von Lkw die Geschwindigkeit auf dem 
            Überholstreifen deutlich vermindert wird und es dadurch zu 
            einem stark gestörten Verkehrsfluss kommt, durch den die 
            Verkehrssicherheit beeinträchtigt werden kann. 
 
 
 
5        4. Unter Beachtung des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit 
            kann das Überholverbot auf Fahrzeuge mit einem höheren 
            zulässigen Gesamtgewicht als 3,5 t beschränkt werden, 
            insbesondere an Steigungsstrecken. Wenn das 
            Verkehrsaufkommen und die Fahrzeugzusammensetzung kein 
            ganztägiges Überholverbot erfordern, kommt eine 
            Beschränkung des Überholverbots auf bestimmte Tageszeiten 
            in Betracht. 
 
6   III. Aufgrund der bei Überholmanövern in Tunneln von LKW 
         ausgehenden Gefahr sollte in Tunneln mit mehr als einem 
         Fahrstreifen in jeder Richtung ein LKW-Überholverbot 
         angeordnet werden. Von einer Anordnung des Zeichens kann 
         abgesehen werden, wenn nachgewiesen wird, dass hiervon keine 
         negativen Auswirkungen auf die Verkehrssicherheit ausgehen. 
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Straßenverkehrsordnung (StVO) 
§ 45 

(9) Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen sind nur dort anzuordnen, wo dies aufgrund 
der besonderen Umstände zwingend geboten ist. Abgesehen von der Anordnung von Tempo 
30-Zonen nach Absatz 1c oder Zonen-Geschwindigkeitsbeschränkungen nach Absatz 1d 
dürfen insbesondere Beschränkungen und Verbote des fließenden Verkehrs nur angeordnet 
werden, wenn auf Grund der besonderen örtlichen Verhältnisse eine Gefahrenlage besteht, die 
das allgemeine Risiko einer Beeinträchtigung der in den vorstehenden Absätzen genannten 
Rechtsgüter erheblich übersteigt. Abweichend von Satz 2 dürfen zum Zwecke des Absatzes 1 
Satz 1 oder 2 Nr. 3 Beschränkungen oder Verbote des fließenden Verkehrs auch angeordnet 
werden, soweit dadurch erhebliche Auswirkungen veränderter Verkehrsverhältnisse, die 
durch die Erhebung der Maut nach dem Autobahnmautgesetz für schwere Nutzfahrzeuge 
hervorgerufen worden sind, beseitigt oder abgemildert werden können. Gefahrzeichen dürfen 
nur dort angebracht werden, wo es für die Sicherheit des Verkehrs unbedingt erforderlich ist, 
weil auch ein aufmerksamer Verkehrsteilnehmer die Gefahr nicht oder nicht rechtzeitig 
erkennen kann und auch nicht mit ihr rechnen muß.  
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